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§ 31 TKJHG
 TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Begründung eines privaten P5egeverhältnisses bedarf bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres des

P5egekindes einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Dies gilt nicht, wenn das Gericht den P5egepersonen

die Obsorge in den Bereichen Pflege und Erziehung übertragen hat.

(2) Die Bewilligung darf nur für ein bestimmtes P5egeverhältnis erteilt werden. Sie ist zu erteilen, wenn die

P5egepersonen eine Ausbildung nach § 29 abgeschlossen haben, geeignet im Sinn des § 27 Abs. 1 sind und aufgrund

der P5egeplatzerhebung nach § 28 die begründete Aussicht besteht, dass das Wohl des Minderjährigen durch die

Betreuung bei den P5egepersonen gewährleistet ist. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann im Einzelfall vom Besuch

und Abschluss einer Ausbildung nach § 29 absehen, wenn es sich bei den Pflegepersonen um nahe Angehörige handelt

und fachliche Gründe dem nicht entgegenstehen.

(3) Die geplante Aufnahme von P5egekindern im Sinn des Abs. 1, die Beendigung des P5egeverhältnisses sowie

sonstige wichtige Ereignisse, die das P5egeverhältnis betreAen, sind der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich

mitzuteilen.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Bewilligung zu widerrufen, wenn

a) die Voraussetzungen nach Abs. 2 nicht mehr erfüllt sind,

b) die Ausübung der Aufsicht durch die Bezirksverwaltungsbehörde wiederholt nicht ermöglicht wurde oder

c) einem Auftrag zur Behebung von Mängeln, durch die das Wohl der Minderjährigen erheblich und unmittelbar

gefährdet wird, nicht fristgerecht entsprochen wurde.

(5) Im Verfahren zur Erteilung und zum Widerruf der P5egebewilligung haben die P5egepersonen und der

Obsorgeträger Parteistellung.
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